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Das Bundeskartellamt (BKartA) hat neue Leitlinien für das Kronzeugenprogramm und für die Bußgeldzumessung in Kartell-

verfahren veröffentlicht (s. dazu auch die Meldung auf S. 2434). Anfang 2021 wurde im Zuge der 10. GWB-Novelle das Kron-

zeugenprogramm erstmals im Gesetz verankert; hierbei wurden auch Vorgaben der europäischen ECN+-Richtlinie umge-

setzt. Diese stimmten im Wesentlichen mit der früheren Bonusregelung des BKartA überein. In den ergänzenden Leitlinien

habe das BKartA nun – wie bereits in der Bonusregelung – Konkretisierungen zur Gestaltung des Verfahrens und zur getrof-

fen Ermessensausübung, u.a. zur Höhe der Ermäßigung, getroffen, so das BKartA in seiner Pressemitteilung vom 7.10.2021.

Im Rahmen der Novelle wurden außerdem eine Reihe von Kriterien für die Zumessung der Bußgeldhöhe gesetzlich veran-

kert. Zum Beispiel sei der tatbezogene Umsatz nun als Kriterium gesetzlich verankert. Darüber hinaus könnten vor und nach

der Tat getroffene Vorkehrungen eines Unternehmens zur Vermeidung und Aufdeckung von entsprechenden Zuwiderhand-

lungen (Compliance) unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden. Mit der Überarbeitung der Bußgeldleitlinien

trage das BKartA über die Gesetzesänderungen hinaus auch der Praxis der deutschen Gerichte verstärkt dadurch Rechnung,

dass künftig anhand des tatbezogenen Umsatzes und der Unternehmensgröße ein Ausgangswert der Bußgeldzumessung

bestimmt werde. Mit den Änderungen sei – so die Einschätzung des BKartA – ein Zugewinn an Flexibilität im Einzelfall, aber

keine wesentliche Veränderung des Bußgeldniveaus zu erwarten.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH: Haftung der Tochtergesellschaft für

Wettbewerbsverstoß der Muttergesellschaft

bei wirtschaftlicher Einheit – Sumal

1. Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen,

dass das Opfer einer wettbewerbswidrigen Ver-

haltensweise eines Unternehmens eine Scha-

densersatzklage sowohl gegen eine Mutterge-

sellschaft, die von der Europäischen Kommission

wegen dieser Verhaltensweise in einem Be-

schluss mit einer Sanktion belegt wurde, als

auch gegen eine Tochtergesellschaft dieser Ge-

sellschaft, die von diesem Beschluss nicht be-

troffen ist, erheben kann, sofern sie zusammen

eine wirtschaftliche Einheit bilden. Die betref-

fende Tochtergesellschaft muss ihre Verteidi-

gungsrechte sachdienlich ausüben können, um

nachzuweisen, dass sie nicht zu diesem Unter-

nehmen gehört, und ist, wenn die Kommission

keinen Beschluss nach Art. 101 AEUV erlassen

hat, auch berechtigt, das Vorliegen der behaup-

teten Zuwiderhandlung selbst zu bestreiten.

2. Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen,

dass er einer nationalen Regelung entgegen-

steht, die die Möglichkeit vorsieht, die Haftung

für das Verhalten einer Gesellschaft einer ande-

ren Gesellschaft nur dann zuzurechnen, wenn

die zweite Gesellschaft die erste Gesellschaft

kontrolliert.

EuGH, Urteil vom 6.10.2021 – C-882/19
(Tenor)
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BGH: Musterfeststellungsverfahren – Zins-

anpassungsklausel in Prämiensparverträ-

gen unwirksam

Der u. a. für das Bank- und Kapitalmarktrecht zu-

ständige XI. Zivilsenat des BGH hat mit Urteil

vom 6.10.2021 – XI ZR 234/20 – über die Revi-

sionen des Musterklägers, eines Verbraucher-

schutzverbands, und der Musterbeklagten, einer

Sparkasse, gegen das Musterfeststellungsurteil

des OLG Dresden vom 22.4.2020 über die Wirk-

samkeit von Zinsänderungsklauseln in Prämien-

sparverträgen entschieden. In den Vertragsfor-

mularen heißt es u. a.:

„Die Spareinlage wird variabel, z.Zt. mit … %

p.a. verzinst.“

In den in die Sparverträge einbezogenen „Bedin-

gungen für den Sparverkehr“ heißt es weiter:

„Soweit nichts anderes vereinbart ist, vergütet

die Sparkasse dem Kunden den von ihr jeweils

durch Aushang im Kassenraum bekannt gege-

benen Zinssatz. Für bestehende Spareinlagen

tritt eine Änderung des Zinssatzes, unabhängig

von einer Kündigungsfrist, mit der Änderung

des Aushangs in Kraft, sofern nichts anderes ver-

einbart ist.“

Der XI. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass

die angegriffene Klausel wegen eines Verstoßes

gegen § 308 Nr. 4 BGB in Bezug auf die Ausge-

staltung der Variabilität der Verzinsung der Spar-

einlagen unwirksam ist und dass die in den Prä-

miensparverträgen insoweit entstandene Rege-

lungslücke durch eine ergänzende Vertragsaus-

legung nach §§ 133, 157 BGB zu schließen ist.

Auf die Revision des Musterklägers hat er das

Musterfeststellungsurteil des OLG aufgehoben,

soweit dieses keinen für die Höhe der variablen

Verzinsung maßgebenden Referenzzinssatz be-

stimmt hat. Insoweit hat er die Sache zur erneu-

ten Verhandlung und Entscheidung an das OLG

zurückverwiesen. Darüber hinaus hat er ent-

schieden, dass die Zinsanpassungen von der

Musterbeklagten monatlich und unter Beibehal-

tung des anfänglichen relativen Abstands des

Vertragszinssatzes zum Referenzzinssatz (Ver-

hältnismethode) vorzunehmen sind. Er hat zu-

dem entschieden, dass Ansprüche der Verbrau-

cher auf Zahlung von weiteren Zinsbeträgen frü-

hestens mit Beendigung der Sparverträge fällig

werden. Die vom Musterkläger verfolgten Fest-

stellungsziele zu Teilaspekten der Verjährung

und Verwirkung hat er jeweils als unzulässig zu-

rückgewiesen. Zur Begründung hat der Senat im

Wesentlichen ausgeführt:

Die angegriffene Klausel enthält bei der gebote-

nen objektiven Auslegung im Zusammenhang

mit Ziffer 3.1 der Bedingungen für den Sparver-

kehr ein Zinsänderungsrecht der Musterbeklag-

ten, wonach diese den Vertragszinssatz durch

die Änderung eines Aushangs in ihrem Kassen-

raum ändern kann. Das OLG hat zutreffend an-

genommen, dass die Klausel wegen eines Ver-

stoßes gegen § 308 Nr. 4 BGB in Bezug auf die

Ausgestaltung der Variabilität unwirksam ist, da

sie nicht das erforderliche Mindestmaß an Kalku-

lierbarkeit möglicher Zinsänderungen aufweist.

Rechtsfehlerhaft ist das OLG allerdings davon

ausgegangen, es könne einen Referenzzinssatz

deswegen nicht im Wege der ergänzenden Ver-

tragsauslegung bestimmen, weil im Verfahren

über die Musterfeststellungsklage nicht auszu-

schließen sei, dass einzelne Sparverträge indivi-

duelle Vereinbarungen enthielten. Solche Indivi-

dualvereinbarungen sind nur in den Klagever-

fahren zwischen den Verbrauchern und der Mus-

terbeklagten zu berücksichtigen und schließen

die Bindungswirkung des Musterfeststellungsur-

teils nach § 613 Abs. 1 ZPO, nicht aber die Vor-

nahme einer ergänzenden Vertragsauslegung

im Musterfeststellungsverfahren aus.

Nach dem Konzept der auf ein langfristiges Spa-

ren angelegten Sparverträge ist es interessenge-

recht, einen Zinssatz für langfristige Spareinla-

gen als Referenz für die Verzinsung der Sparein-

lagen heranzuziehen. Da das OLG – von seinem

rechtlichen Standpunkt aus folgerichtig – bis-

lang keine Feststellungen zu einem geeigneten

Referenzzinssatz getroffen hat, wird es dies nach

Zurückverweisung des Musterverfahrens nach-

zuholen haben. Die Zinsanpassungen sind nach
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